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Der Deutsche Bundestag hat in seiner 56. Sitzung am 29. Januar 2026  

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für 

Recht und Verbraucherschutz – Drucksache 21/3898 – den von der Bundes-

regierung eingebrachten 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/541  

zur Terrorismusbekämpfung und zur Anpassung des Strafrahmens bei  

geheimdienstlicher Agententätigkeit 

– Drucksache 21/3191 – 

 

in beigefügter Fassung angenommen. 
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Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/541  
zur Terrorismusbekämpfung und zur Anpassung des Strafrahmens  

bei geheimdienstlicher Agententätigkeit 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 9) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 87 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 87a Ausübung fremder Einflussnahme und darauf gerichtete Agententätigkeit“. 

b) Die Angabe zu den §§ 89a und 89b wird durch die folgende Angabe ersetzt:  

„§ 89a Vorbereitung einer terroristischen Straftat; Versuch der Anstiftung und Androhung 

§ 89b Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer terroristischen Straftat“. 

c) Die Angabe zu § 91 wird durch die folgende Angabe ersetzt: 

„§ 91 Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat“. 

2. § 5 Nummer 3 wird wie folgt geändert:  

a) In Buchstabe c wird die Angabe „hat, und“ durch die Angabe „hat,“ ersetzt. 

b) Nach Buchstabe c wird der folgende Buchstabe d eingefügt: 

„d) in Fällen des § 89a Absatz 1 Satz 2, wenn die Tat in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union begangen wird oder diese außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch 
oder gegen einen Deutschen oder durch einen Ausländer mit Lebensgrundlage im Inland began
gen wird oder der Täter im Inland betroffen und, obwohl das Auslieferungsgesetz seine Auslie
ferung nach der Art der Tat zuließe, nicht ausgeliefert wird, weil ein Auslieferungsersuchen in
nerhalb angemessener Frist nicht gestellt oder abgelehnt wird oder die Auslieferung nicht aus
führbar ist, und“. 

c) Der bisherige Buchstabe d wird zu Buchstabe e. 

3. § 76a Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt: 

a) „ Vorbereitung einer terroristischen Straftat nach § 89a und Terrorismusfinanzierung nach § 89c Ab
satz 1 bis 4 und 8,“. 

4. Nach § 87 wird der folgende § 87a eingefügt: 

„§ 87a 

Ausübung fremder Einflussnahme und darauf gerichtete Agententätigkeit 

(1) Wer einen Auftrag einer staatlichen Stelle einer fremden Macht dadurch befolgt, dass er in der 
Bundesrepublik Deutschland eine vorsätzliche rechtswidrige Tat begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht 
ist. 
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(2) Ebenso wird bestraft, wer einen solchen Auftrag erteilt.“ 

5. § 89a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:  

„§ 89a 

Vorbereitung einer terroristischen Straftat; Versuch der Anstiftung und Androhung“. 

b) Die Absätze 1 bis 4 werden durch die folgenden Absätze 1 bis 4 ersetzt: 

(1) „ Wer eine terroristische Straftat nach Satz 2 Nummer 1 bis 8 vorbereitet und dabei in den Fäl
len des Absatzes 2 Nummer 1 bis 3 in der Absicht handelt, diese terroristische Straftat selbst zu begehen 
oder in dem Wissen oder der Absicht handelt, dass seine Vorbereitungshandlung einen wirksamen Bei
trag zu einer terroristischen Straftat eines anderen leisten soll, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mo
naten bis zu zehn Jahren bestraft. Terroristische Straftaten sind 

1. Mord (§ 211), Totschlag (§ 212), Völkermord (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches), Verbrechen ge
gen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) und Kriegsverbrechen (§§ 8 bis 12 des 
Völkerstrafgesetzbuches), 

2. Körperverletzungen nach § 224 und Körperverletzungen, die einem anderen Menschen schwere 
körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 226 bezeichneten Art, zufügen, 

3. erpresserischer Menschenraub (§ 239a) und Geiselnahme (§ 239b), 

4. Straftaten nach den §§ 303b, 305, 305a und gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306 
bis 306c und 307 Absatz 1 bis 3, des § 308 Absatz 1 bis 5, des § 309 Absatz 1 bis 5, der §§ 313, 
314 und 315 Absatz 1, 3 und 4, des § 316b Absatz 1 und 3, des § 316c Absatz 1 bis 3 und des 
§ 317 Absatz 1, 

5. Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Absatz 1 bis 3, 

6. Straftaten nach § 19 Absatz 1 bis 3, § 20 Absatz 1 und 2 und § 20a Absatz 1 bis 3, jeweils auch in 
Verbindung mit § 21, und nach § 22a Absatz 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegs
waffen, 

7. Straftaten nach § 51 Absatz 1 bis 3 und § 52 Absatz 1, 3, 5 und 6 des Waffengesetzes, 

8. Straftaten nach § 310 Absatz 1 und 2 und § 328 Absatz 1 und 2,  

9. die Androhung, eine in den Nummern 1 bis 8 bezeichnete Tat zu begehen, 

wenn die Tat bestimmt ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder 
eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen 
oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staa
tes oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen und durch 
die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale Organisation er
heblich schädigen kann. 

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der Täter eine terroristische Straftat nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 bis 8 vorbereitet, indem er 

1. eine andere Person unterweist oder sich unterweisen lässt in der Herstellung von oder im Umgang 
mit Waffen, Sprengstoffen, Spreng- oder Brandvorrichtungen, Kernbrenn- oder sonstigen radio
aktiven Stoffen, Stoffen, die Gift enthalten oder hervorbringen können, anderen gesundheitsschäd
lichen Stoffen, zur Ausführung der Tat erforderlichen besonderen Vorrichtungen oder in sonstigen 
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Fertigkeiten, die der Begehung einer der in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 8 genannten Straftaten 
dienen, 

2. Stoffe, Vorrichtungen der in Nummer 1 bezeichneten Art, Waffen oder gefährliche Werkzeuge 
mit der Absicht, diese gefährlichen Werkzeuge bei der terroristischen Straftat zu verwenden, her
stellt, sich oder einem anderen verschafft, befördert, verwahrt oder einem anderen überlässt oder 
zur Entwicklung oder Herstellung von Atomwaffen, biologischen oder chemischen Waffen nach 
den §§ 19 und 20 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen forscht, 

3. Gegenstände oder Stoffe sich verschafft oder verwahrt, die für die Herstellung von Waffen, Stoffen 
oder Vorrichtungen der in Nummer 1 bezeichneten Art wesentlich sind, 

4.  aus der Bundesrepublik Deutschland ausreist, um 

a) eine terroristische Straftat zu begehen oder sich an einer solchen zu beteiligen oder eine in 
Nummer 1 genannte Handlung zu begehen oder  

b) sich an einer Vereinigung im Sinne des § 129a, auch in Verbindung mit § 129b, als Mitglied 
zu beteiligen oder um eine solche Vereinigung zu unterstützen, oder 

5. in die Bundesrepublik Deutschland einreist, um  

a) eine terroristische Straftat zu begehen oder sich an einer solchen zu beteiligen oder eine in 
Nummer 1 genannte Handlung zu begehen oder 

b) sich an einer Vereinigung im Sinne des § 129a, auch in Verbindung mit § 129b, als Mitglied 
zu beteiligen oder um eine solche Vereinigung zu unterstützen. 

(2a) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 oder 5 ist 
der Versuch strafbar. 

(2b) Für den Versuch der Anstiftung zu einem der in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 8 genannten 
Vergehen gelten § 30 Absatz 1 und § 31 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 entsprechend. 

(3)  Werden die in Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und die in den Absätzen 2a, 2b und 8 
beschriebenen Handlungen im Ausland begangen, so gilt deutsches Strafrecht unter den Voraussetzun
gen des § 5 Nummer 3 Buchstabe d entsprechend. Außerdem ist deutsches Strafrecht anwendbar, wenn 
die vorbereitete oder angedrohte terroristische Straftat oder die terroristische Straftat, zu der die Anstif
tung versucht wird, im Inland oder durch oder gegen einen Deutschen begangen werden soll. 

(4) Werden die in Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und die in den Absätzen 2a, 2b und 8 
beschriebenen Handlungen außerhalb der Europäischen Union begangen, bedarf die Verfolgung der 
Ermächtigung durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Werden die in Ab
satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und die in den Absätzen 2a, 2b und 8 beschriebenen Handlungen in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union begangen, bedarf die Verfolgung der Ermächti
gung durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, wenn die Tat weder durch 
einen Deutschen begangen wurde noch die vorbereitete oder angedrohte terroristische Straftat oder die 
terroristische Straftat, zu der die Anstiftung versucht wird, im Inland noch durch oder gegen einen 
Deutschen begangen werden soll.“ 

c) In Absatz 7 wird jeweils die Angabe „schweren staatsgefährdenden Gewalttat“ durch die Angabe „ter
roristischen Straftat“ ersetzt. 

d) Nach Absatz 7 wird der folgende Absatz 8 eingefügt: 

(8) „ Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer androht, eine ter
roristische Straftat zu begehen (Absatz 1 Satz 2 Nummer 9). Absatz 7 gilt entsprechend.“ 
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6. § 89b wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 

„§ 89b 

Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer terroristischen Straftat“. 

b) In Absatz 1 wird die Angabe „schweren staatsgefährdenden Gewalttat“ durch die Angabe „terroristi
schen Straftat“ ersetzt. 

7. § 89c wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 5 werden durch die folgenden Absätze 1 bis 5 ersetzt: 

(1) „ Wer Vermögenswerte sammelt, entgegennimmt oder zur Verfügung stellt mit dem Wissen 
oder in der Absicht, dass diese von einer anderen Person zur Begehung einer terroristischen Straftat 
nach § 89a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 8 oder einer Straftat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2, 4 oder 
5 verwendet werden sollen, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer Vermögenswerte sammelt, entgegennimmt oder zur Verfügung stellt, um 
selbst eine terroristische Straftat nach § 89a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 8 oder eine Straftat nach 
§ 89a Absatz 2 Nummer 2, 4 oder 5 zu begehen. 

(2)  Wer Vermögenswerte sammelt, entgegennimmt oder zur Verfügung stellt mit dem Wissen 
oder in der Absicht, dass diese von einer anderen Person dazu verwendet werden sollen, 

1. öffentlich zu einer terroristischen Straftat nach § 89a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 8 aufzufordern 
oder einen Inhalt (§ 11 Absatz 3) anzupreisen oder einer anderen Person zugänglich zu machen, 
der geeignet ist, als Anleitung zu einer terroristischen Straftat nach § 89a Absatz 1 Satz 2 Num
mer 1 bis 8 zu dienen, wenn die Umstände seiner Verbreitung geeignet sind, die Bereitschaft an
derer zu fördern oder zu wecken, eine terroristische Straftat zu begehen, 

2. einen anderen zur Begehung einer terroristischen Straftat nach § 89a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
bis 8 zu bestimmen, zu dessen terroristischer Straftat nach § 89a Absatz 1 Nummer 1 bis 8 Hilfe 
zu leisten oder eine Straftat nach § 89a Absatz 2b zu begehen, 

3. eine Straftat nach § 89a Absatz 2 Nummer 1 zu begehen, 

4. zu einer Straftat nach § 89a Absatz 2 Nummer 4 oder 5 Hilfe zu leisten oder 

5. eine Straftat nach § 89a Absatz 8 zu begehen, 

wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ebenso wird bestraft, wer Ver
mögenswerte sammelt, entgegennimmt oder zur Verfügung stellt, um selbst eine Tat nach Satz 1 zu 
begehen. 

(3) Werden die in den Absätzen 1, 2 oder 8 beschriebenen Handlungen im Ausland begangen, so 
gilt deutsches Strafrecht unter den Voraussetzungen des § 5 Nummer 3 Buchstabe d entsprechend. Au
ßerdem ist deutsches Strafrecht anwendbar, wenn die finanzierte terroristische Straftat im Inland oder 
gegen einen Deutschen begangen werden soll. 

(4) Werden die in den Absätzen 1, 2 oder 8 beschriebenen Handlungen außerhalb der Europäi
schen Union begangen, bedarf die Verfolgung der Ermächtigung durch das Bundesministerium der Jus
tiz und für Verbraucherschutz. Werden die in den Absätzen 1, 2 oder 8 beschriebenen Handlungen in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union begangen, bedarf die Verfolgung der Ermächti
gung durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, wenn die Tat weder durch 
einen Deutschen begangen wurde noch die finanzierte Straftat im Inland durch oder gegen einen Deut
schen begangen werden soll. 

(5) Sind die Vermögenswerte bei einer Tat nach Absatz 1 oder 2 geringwertig, so ist in den Fällen 
des Absatzes 1 auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in den Fällen des Absatzes 2 
auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder auf Geldstrafe zu erkennen.“ 
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b) Nach Absatz 7 wird der folgende Absatz 8 eingefügt: 

(8) „ In den Fällen der Absätze 1 und 2 Nummer 1 bis 4 ist der Versuch strafbar.“ 

8. § 91 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 

„§ 91 

Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat“. 

b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 

(1) „ Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. einen Inhalt (§ 11 Absatz 3), der geeignet ist, als Anleitung zu einer terroristischen Straftat nach 
§ 89a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 8 zu dienen, anpreist oder einer anderen Person zugänglich 
macht, wenn die Umstände seiner Verbreitung geeignet sind, die Bereitschaft anderer zu fördern 
oder zu wecken, eine derartige Straftat zu begehen, 

2. sich einen Inhalt der in Nummer 1 bezeichneten Art verschafft, um eine terroristische Straftat zu 
begehen.“ 

c) Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt: 

(3) „ In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 ist der Versuch strafbar. 

(4) Ist die Schuld gering, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift abse
hen.“ 

9. § 99 Absatz 1 und 2 wird durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt:  

(1) „ Wer 

1. für den Geheimdienst einer fremden Macht eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Bundesrepublik 
Deutschland ausübt, die auf die Mitteilung oder Lieferung von Tatsachen, Gegenständen oder Erkennt
nissen gerichtet ist, oder 

2. gegenüber dem Geheimdienst einer fremden Macht oder einem seiner Mittelsmänner sich zu einer sol
chen Tätigkeit bereit erklärt, 

wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn die Tat nicht in § 94 oder in 
§ 96 Absatz 1, in § 97a oder in § 97b in Verbindung mit § 94 oder § 96 Absatz 1 mit Strafe bedroht ist. 

(2)  In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.“ 

10. § 129a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt: 

1. „ gefährliche Körperverletzungen (§ 224) oder Körperverletzungen (§ 223), die einem ande
ren Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 226 be
zeichneten Art, zufügen,“. 

bb) Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt: 

4. „ Straftaten nach § 19 Absatz 1 bis 3, § 20 Absatz 1 oder 2, § 20a Absatz 1 bis 3, jeweils auch 
in Verbindung mit § 21, oder nach § 22a Absatz 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen,“. 

cc) Nummer 5 wird durch die folgenden Nummern 5 und 6 ersetzt: 

5. „ Straftaten nach § 51 Absatz 1 bis 3 oder § 52 Absatz 1, 3, 5 oder 6 des Waffengesetzes oder 
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6. Straftaten nach § 310 Absatz 1 oder 2 oder § 328 Absatz 1 oder 2“. 

dd) In der Angabe nach Nummer 6 wird die Angabe „1 bis 5“ durch die Angabe „1 bis 6“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 5 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt: 

„In den Fällen des Satzes 1 ist der Versuch strafbar.“ 

11. In § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 89a“ durch die Angabe „§ 89a Absatz 1 in Verbin
dung mit Absatz 2 oder Absatz 2a“ ersetzt. 

12. In § 310 Absatz 1 in der Angabe nach Nummer 4 wird nach der Angabe „verschafft“ die Angabe „, beför
dert“ eingefügt. 

Artikel 2 

Folgeänderungen 

(1) Das VIS-Zugangsgesetz vom 6. Mai 2009 (BGBl. I S. 1034; 2013 I S. 3212), das zuletzt durch Arti
kel 34 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 3 wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 2 wird die Angabe „5“ durch die Angabe „6“ ersetzt. 

2. Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt: 

„4. einer Straftat im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten gemäß Artikel 12 der Richtlinie (EU) 
2017/541 in der Fassung vom 15. März 2017,“. 

3. In Nummer 4a wird die Angabe „§ 94 Absatz 2“ durch die Angabe „den §§ 87a, 94 Absatz 2“ ersetzt. 

(2) Das Bundeskriminalamtgesetz vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354; 2019 I S. 400), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 369) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt: 

a) „ Straftaten nach den §§ 81, 83 Absatz 1, §§ 87, 87a, 88 und 94 bis 100a des Strafgesetzbuchs und nach § 13 
des Völkerstrafgesetzbuchs sowie“. 

(3) Das Fluggastdatengesetz vom 6. Juni 2017 (BGBl. I S. 1484), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
6. Juni 2017 (BGBl. I S. 1484) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 2 wird die Angabe „5“ durch die Angabe „6“ ersetzt. 

2. Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt: 

„5. eine Straftat im unmittelbaren Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten nach Artikel 12 der 
Richtlinie (EU) 2017/541 in der Fassung vom 15. März 2017 oder“. 

(4) Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 332) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

In § 27 Absatz 3a Nummer 1 und § 54 Absatz 1 Nummer 2 wird jeweils die Angabe „schwere staatsgefährdende 
Gewalttat“ durch die Angabe „terroristische Straftat“ ersetzt. 

(5) Das Artikel 10-Gesetz vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1254; 2298; 2017 I S. 154), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 3) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „89c Absatz 1 bis 4“ durch die Angabe „89c Absatz 1 bis 4 
und 8“ ersetzt. 
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(6) Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1077), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 3) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

§ 120 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 7 wird die Angabe „gehört und“ durch die Angabe „gehört,“ ersetzt. 

2. In Nummer 8 wird die Angabe „Völkerstrafgesetzbuch.“ durch die Angabe „Völkerstrafgesetzbuch und“ 
ersetzt. 

3. Nach Nummer 8 wird die folgende Nummer 9 eingefügt: 

9. „ bei Straftaten nach § 87a des Strafgesetzbuches, wenn die in Auftrag gegebene Straftat zur Zuständig
keit der Oberlandesgerichte gehört.“ 

(7) Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 
1319), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 9) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 100a Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe „89c Absatz 1 bis 4“ durch die Angabe „89c 
Absatz 1 bis 4 und 8“ ersetzt. 

2. In § 100b Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe „89a“ durch die Angabe „89a Absatz 1 bis 7“, 
die Angabe „89c Absatz 1 bis 4“ durch die Angabe „§ 89c Absatz 1 sowie Absatz 3 und 4, wenn es sich um 
eine Tat nach Absatz 1 handelt“ und die Angabe „§ 99 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 99“ ersetzt. 

3. In § 100g Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe „§ 99 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 99 
Absatz 1“ ersetzt. 

4. In § 103 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 89c Absatz 1 bis 4“ durch die Angabe „§ 89c Absatz 1 bis 4 
und 8“ ersetzt. 

5. In § 111 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 89c Absatz 1 bis 4“ durch die Angabe „§ 89c Absatz 1 bis 4 
und 8“ ersetzt. 

6. In § 112a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „89a“ durch die Angabe „89a Absatz 1 bis 7“ und die 
Angabe „89c Absatz 1 bis 4“ durch die Angabe „89c Absatz 1 sowie Absatz 3 und 4, wenn es sich um eine 
Tat nach Absatz 1 handelt“ ersetzt. 

7. In § 443 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 89c Absatz 1 bis 4“ durch die Angabe „§ 89c Ab
satz 1 bis 4 und 8“ ersetzt. 

(8) Das Zollverwaltungsgesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2125; 1993 I S. 2493), das zuletzt 
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

In § 12a Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b wird die Angabe „§ 89a Absatz 2a,“ gestrichen. 

(9) Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In § 123 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel 
in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet 
werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen“ gestrichen. 

(10) Das Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I 3970, 4592; 2003 I S. 1957), das zuletzt durch Ar
tikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 171) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 5 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt: 

c) „ zu einer Freiheitsstrafe oder Geldstrafe von mindestens 90 Tagessätzen wegen einer Straftat nach den 
§§ 80a, 83 Absatz 2, § 84 Absatz 1 bis 3, § 85 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, § 87 Absatz 1, den §§ 87a, 
88 Absatz 1, § 89 Absatz 1, § 89a Absatz 1 bis 3 und 8, § 89b Absatz 1, § 89c Absatz 1, 2 und 8, § 91 Ab
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satz 1, § 95 Absatz 1, § 96 Absatz 2 oder § 97b des Strafgesetzbuches, nach § 98 des Strafgesetzbuches, 
soweit nicht ein Fall des § 98 Absatz 2 des Strafgesetzbuches vorliegt, nach § 99 Absatz 1 des Strafgesetz
buches, soweit nicht ein Fall des § 99 Absatz 3 des Strafgesetzbuches vorliegt, nach § 100a Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 4 des Strafgesetzbuches oder nach den §§ 129, § 129a Absatz 3 und 5 des Strafge
setzbuches, auch in Verbindung mit § 129b Absatz 1 des Strafgesetzbuches,“. 

(11) Das Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I 
S. 3518), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 3) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

§ 8a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstabe c ersetzt: 

c) „ zu einer Freiheitsstrafe oder Geldstrafe von mindestens 90 Tagessätzen wegen einer Straftat nach den 
§§ 80a, 83 Absatz 2, § 84 Absatz 1 bis 3, § 85 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, § 87 Absatz 1, den §§ 87a, 
88 Absatz 1, § 89 Absatz 1, § 89a Absatz 1 bis 3 und 8, § 89b Absatz 1, § 89c Absatz 1, 2 und 8, § 91 Ab
satz 1, § 95 Absatz 1, § 96 Absatz 2, § 97b, nach § 98 des Strafgesetzbuches, soweit nicht ein Fall des § 98 
Absatz 2 des Strafgesetzbuches vorliegt, nach § 99 Absatz 1 des Strafgesetzbuches, soweit nicht ein Fall 
des § 99 Absatz 3 des Strafgesetzbuches vorliegt, nach § 100a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 des 
Strafgesetzbuches, nach den §§ 129, 129a Absatz 3 und 5 des Strafgesetzbuches, jeweils auch in Verbin
dung mit § 129b Absatz 1 des Strafgesetzbuches,“. 

Artikel 3 

Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird 
durch § 100b der Strafprozessordnung in der Fassung vom 27. März 2024, Artikel 1 Nummer 4 sowie Artikel 2 
Absatz 5 und 7 Nummer 1 bis 3 dieses Gesetzes eingeschränkt. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh
nung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird durch Artikel 2 Absatz 7 Nummer 2 und 4 dieses Gesetzes 
eingeschränkt. Das Grundrecht auf Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird durch Artikel 1 
Nummer 5 Buchstabe b dieses Gesetzes eingeschränkt. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

EU-Rechtsakte: 

Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 
31.3.2017, S. 6) 
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